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Palandt - das ist für den normalen deutschen Juristen zunächst .. der« Palandt; und 
.. der« Palandt ist etn Buch. Dieses Buch hat eine lange Geschichte. Zum ersten Mal 

erschien es im Jahre, 9}9; imJahre 198 J erlebt es seinqo. Auflage. Das Buch ist dick 
- 254 S Seiten stark. Und es ist unentbehrlich für die deutsche Rechrspraxis. Es 
kommentiert als Band 7 der Beck'schen Kun.kommentare das Bürgerliche Gesetz­
buch mit Einführungsgesetz, Beurkundungsgesetz, Gesetz zur Regelung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Abzahlungsgesetz, Zweites Wohnraumkündi­
gungsschutzgcsetz, Erbbaurechtsverordnung, Wohnungseigentumsgeseu, Ehege­

setz und Jugendwohlfahmgesetz. Dcr ~Palandt" ist die Nummer 1 unter den 
Kommentaren zum BGB. Was da drin steht, gilt. Und wenn man den "Palandt" 
heute angesichts seines hochentwickelten Hangs zur Abkün.ung auch nur noch 
unter Schwierigkeiten lesen bnn, so bleibt er doch das Hauptstück unserer 
privatrechtlichen Literarur. Gäbe es den ~Palandt~ nicht, jeder andere Kommentar 

hätte es schwer, seine Stelle einzunehmen . 
So fest verwurzelt in unserer juristischen Zivilisation ist der Palandtsche Kommen­

tar, daß in der Todesanzeige für den am 16. August 1981 verstorbenen Bemhard 
Danekelmann lapidar, ohne jedes Anführungszeichen und doch jedem Juristen 
verständlich mitgeteilt wurde, der Verstorbene sei »Mitbegronder des Palandt« 

gewesen. 
Doch Palandr ist nicht nur Synonym für eio Buch. Palandt ist der Familienname 
eines deutschen Juristen . Die Rede ist von Dr. Ono Palandt, der von 1877 bis 1951 

lebte . Er ist der Namenspatron jenes Buches, er gab es von 1939 an heraus und 

betreute es bis wr 9. Auflage im J abre 195 r. 
Freilich wäre von OrtO Palandt heute kaum mehr zu reden, wäre er oicht t939, als 
sein Kommentar herauskam, einer der führenden Juristen des Drinen Reiches 
gewesen. Der Herausgeber Palandt zeichnete als -Präsident des Reichsjustizpru­
fungsamtes, Mitglied der Akademie für Deutsches Rechte:. Er war im Reichsmini­
sterium der Justiz Leiter der Ausbildungsabteiluog und als solcher zuständig für die 
Heranziehung des juristischen Nachwuchses im Drinen Reicb. Und sein Kommen­
tar zum Bürgerlichen Gesetzbuch verfolgte durchaus höhere Zwecke. Im VorwOrt 
zur r. Auflage ist die Rede von der _Berücksichtigung der nationalsozialistischen 
Rechts- und Lebensauffassung« und von der .. VortO::lchtStellung, die Deutschland 
seit dem nationalsozialistischen Umbruch vom }o. Januar 1933 in Europa ohne 
Zweifel erlangt« hat. Solche WOrt~ machen neugierig. 

lJ. 

Ono Palmdt wurde am I. Mai 1877 in Stade geboren . Nach Rechr$srudium und 
Promotion trat er in den preußischen Justizdienst. 1906 war er Amtsrichter, 19I2 
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• Landrichter. '914 wurde Palandt Soldat, kam zur Zivilverwalrung für das General­
gouvernement \,X.'arschau und war dort in der Stellung eines Landrichters am 
deutschen Obergeri~ht tätig. '916 wurde er zum Oberlandesgerichtsrat in Posen 

befördere. Er war 39 Jahre alt . 
Nach Kriegsende kehrte der Oberlandesgerichtsrat Palandt heim nach Kassel. Er 
wirkte am dortigen Oberlandesgericht in einem Zivilsenat, einem Strafsenat, war 
Mitglied eines Aunösungssenatcs für FJmiliengüter und saß dem in Arbeitssachen 

zuständigen Staatlichen SchJichlUngsausschuß vor. Sein ganz besonderes Interesse, 
man darf sagen, seine Liebe, galt der Ausl>ildung des juristischen Nachwuchses. 

Schon vor dem Kriege, als Landrichter, hane er für sein Wirken als Leirer der 
Übungen für Referendare den Beifall seiner Vorgesetzten gefunden. Als Oberlan­
desgerichtsr:\I wurde er Mitglied des preußischen Juscizprüfungsamtes. 
OttO Palandt war ein Richter, der in jeder Hinsicht dem Bild entsprach, das sich die 
Richter seiner Zeit von sich machten . Seine Qualifikation für höhere Ämter st:1nd 
außer Zweifel. Und doch kam seine K.:lTfiere nicht vorwäns. Die G runde hierfür 
sind schwer faßbar. Der Hinweis auf die dem preußischen Justizminister Am 
Zehn hoff nachgesagte NeigUng, die angeblich lang benachteiligt gewesenen katholi­
schen Juristen zu fördern - Palandr war nicht katholisch -, überzeugt nichr sehr. Die 
Ursachen dürften an anderer Stelle zu suchen sein; soweit sie aklenmäßig 
fesrgehalren sein könmen, sind sie der Nachforschung kaum zugänglich . Die 
Feststellung muß genügen: Im Preußen der Weimarer Zeit kam OrtO Palandc 
beruflich nicht voran . Er blieb OberiandesgerichLSrat in Kassel. Er judizieree, 
widmete sich mit Hingabe der Ausbildung der Referendare, leistete Vortreffliches im 
PrüfungsamI. Er wirkte wie die gut 10000 anderen deutschen Richter im streng 
konservariven und ami-republikanischen Deutschen Richterbund mit, dachte 

deuLSchnational und harrte, nunmehr schon über 50 Jahre air, der Pensionierung. Bis 

der 30. Januar 1933 herankam. 

III. 

Am 30. Januar 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht im Deutschen 
Reich. Der neue Reichskanzler griff auch sogleich nach der Macht im Lande 

Preußen . Dies war nicht sonderlich schwer. Seit dem "Preußenschlag~ vom 20. Juli 

'932, dem Staatsstreich des damaligen Reichskanzlers von Papen, war die legale und 
vom Volk frei gewählte preußische Regierung unter Fübrung des Sozialdemokraten 
Ono Braun abgesetzt. Von der Reichsregierung besteUte Kommissare (egienen das 
Land. Hider machte von seinem Emennungsrechr alsbald Gebrauch. Hermann 

Göring wurde zunächst kommissarisch mit der Wahrnehmung der Geschäfte des 

Ministerpräside.nten beauftragt. Das Juscizministerium fiel an einen Justizbeamten 
aus Peine namens Hanns Kerrl. Am 27. März '933 wurde KerrI, damals 46 Jahre alt, 
zum »Reichskornmissar für das preußische Juscizministerium. emaonr. Am 2J. 

April war er preußischer JustizminiSter. 

Kerrl, Gefolgsmann Hiders seit '923, SA-Gruppenführer und nach den Wahlen von 
'932 Präsident des preußischen Landtags, machte sich sofort an eine personalpoliti­
sche Säuberungsaktion. Die Deutsche Juristenzeirung des Jahrgangs 1933 verzeich­
net auf Seite 550 die erscen STandspuren dieses Tuns. Sie meldet den Hinauswurf 
-unter anderen .. der Ministerialdirekroren Dr. Harrwig. Lindemann und Dr. Wirrh, 
des Ministerialdirigenten Dr. Bürger sowie der Ministerialräte Dr. Corsing, Dr. 
Gentz. Dr. Goldschmidt und Dr. Preuss. Der bisherige StaatSsekretär Hölscher 
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wurde abgelöst und zum Präsidenten des Kammergerichts gemacht. Sein Nachfol­

ger: RechtS.1nwaJr Dr. Roland Freisler aus Kassel.' 
Und noch einen Neuzugang melden die Personalnachrichten der Deutschen 

JuriSlenzeitung. Auf Seile 678 des Jahrgangs 19H liest man: ~Ern3nnt wurden: 
Anstelle des aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand tretenden OLG-Präs. 
Wemer. Naumburg, Vizepräsident des Juris!. Landesprüfungsamtes Dr. Sattelma­
.:her, Berlin; an dessen Stelle OLGR. Dr. Palandt, Kassel.. 
Dieselben Personalnachrichten melden übrigens u. a. die Beurlaubung des Profes­
sors Kisch in Halle und des Professors Radbruch in Heidelberg; einigen Privatdo­
zenten hatte man die Vertretung plötzlich vakant gewordener Lehrstühle übertra­

gen: in Frankfurt kam ForsthoH für Heller, in Kiel Huber für Schücking, Larenz für 
Rauch und Husserl, Damm für Kanrorowicz - der Grundstein für die nachmals so 

rührige Kieler Juristenfakultät war gelegt. 
Kurz: Pal~ndt stieg auf, als andere fiden. Der 30. Januar 1933 machte es möglich. 

Aus dem OLG-Rar Palandt war mit Wirkung vom I. Juni '9}3 der Vizepräsident 
des Preußischen Landesjuslizprüfungsamtes geworden. Der Aufstieg des Dr. 
Palandt war damit freilich nicht beendet. 
An der Spitze des Preußischen Landesjuuizprüfungsamtes sund damals der 
Präsident Schwister. Schwister hane das Amt seit I. Oktober 1927 inne, stammte 
also noch aus der Ära der Regierung BraunJSevering. Seine Auffassungen von 
Juristenausbildung ließen sich nur schwer vereinbaren mit den Ideen des neuen 

Justizministers Kerrl. Nach dessen Überzeugung war es Aufgabe künftiger 
juristenausbildung, den jungen Richter, StaatSanwalt und Rechtsanwalt zum 
Nationalsozialisten zu erziehen. Mit aller Energie nahm er sich dieser Aufgabe an. 
Sein Staatssekretar Freisler attestierte ihm in diesem Zusammenhang ~eine geradez.u 
rührende, väterliche Liebe und Sorgfalt«' . Vor dieser rührenden Liebe konnte 

Schwister nicht lange bestehen. Er wurde im Herbst 1933 als OberlandesgerichtSprä­
sident nach DüsseJdorf befördert. Kerrls Mann für die Nachfolge: Dr. 0110 

PaJandt. 

Palandr übernahm sein neues Amt als Präsident des Preußischen Landesjustizprii­
fungsamtes am 1. Dezember 1933. 1934, nach dem Übergang der Rechtspflege auf 
das Reich, wurde ihm die Leitung des Reichs;ustizprufungsamtes übertragen. Er 

behielt dieses Amt bis zum Eintritt in den Ruhestand am I. Februar '9-4}. 

IV. 

Das Geheimnis für Palandts schnellen Aufstieg liegt nicht darin, daß er ein alter 
NatiODalsozialist gewesen wäre. Der NSDAP trat er erst unmittelbar vor seinem 
Wechsel von Kassel nach Berlio bei. Palandt ordnete demnach sein Verhältnis zur 
NSDAP erst sehr spät und zu einem Zeitpunkt, als die deutschen Juristen in Massen 
in die Partei und ihre Formationen strebten. 

Auch eine politische Aktivität vor 1933, die Palandr den neuen Machthabern hätte 
empfehlen könneD, ist nicbt bekannt geworden. Sie wäre bei einem deutschen 
Oberlandesgerichtsrat der Weimarer Republik auch nicht zu erwarten. 
Das Geheimnis für Palancits Blitzkarriere dürfte eher in den Personalproblemen zu 
suchen sein, ci}e sich aus der Säuberungsaktion des Justizrninisrers Kerrl (ür die 
preußische Justizvef'Yalrung ergaben. Kerrls Wüten, seine Härte im Umgang mir 

I Zu Hölscl\C1' und frei>ler ~. pmllli.ch ... JMBL 19H, S. 17). 

1 Frei.lcr. DJ I ~ H. S. 402. 

J 
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4 allen. die er aus politischen oder rassischen Gründen für nicht mehr würdig hielt. der 
preußischen Justiz zuzugehören. hatte zu einer mißlichen Lage geführt. Die Lücken. 
die er riß. konnte er so schnell nicht sropfen. Zwar haue er die Aufforderung seines 

Ministerpräsidenten sehr ernst genommen, besonders Vertrauensleute der NSDAP 
zu berücksichtigen. um dadurch ~das starke Mißverhälrnis hinsichtlich der national­
sozialistischen Kräfte bei der verantwortlichen Mitarbeit im Staate« zu beseitigen). 
Kcrrl hoffte. durch enge Zusammenarbeit mit der NSDAP bei der Besetzung vakant 

gewordener Stellungen voranzukommen'. 
Nur scheint er bei diesem Verfahren nicht immer an Bewerber geraten zu sein, 
welche die bewährte Treue zum Nationalsozialismus mit der gehorigen juristischen 

Qualifikation verbanden. Unter dem 15· Juni 1933 erließ er nämlich eine Ausfüh­
rungsverordnung l , in der es u. J. . heiße" In Fällen. in denen eine Beförderung eines 
führenden Mitgliedes der NSDAP oder eine für diesen vorteilhafte Versetzung oder 
sonstige Vergünstigung in Frage kommt, ist besonders zu prüfen, ob diese 
Beförderung oder sonstige Vergünstigung nicht dem Grundsatze, daß der Kämpfer 
z.uletzt an sich denkt, zuwiderläuft. Jedenfalls muß es vollkommen ausgeschlossen 
sein, daß lediblich die Zugehörigkeit zur NSDAP oder einer ihrer Formationen eine 
Beförderung oder sonstige Vergünstigung für den in Frage kommenden Beamten 

nach sich zieht.« 
Lachende Dritte dieser Enrwicklung waren einige qualifizierte national konservative 
Beamte. Manchem vertrauenswürdigen Deutschnarionalen eröffnere sich in dieser 
Lage eine völlig unerwartere Karriere. Palandt hat sicher dal'on profitiert, zumal er 

seit vielen Jahren Mitglied des Justizprüfungsamtes gewesen war. Und wir dürfen 
vermuten. daß eine gewisse Bekanotschaft mit Roland Freisler durchaus h.ilfreich 

·wirkte. 

Wie Freisler halfe Palandt seine berufliche Wirkungsstätte in Kassel. Freisler, seit 

192.) lls Rechtsanwalr niedergelassen, war seit Mitte der loer Jahre in der 

Kommunalpolitik hervorgetreten. Nach seinem Eintritt in die NSDAP 1925 war er 
so erwas wie deren Staranwalt geworden. 1934 war er in den preußischen Landtag 
eingezogen. KerrJ haue ihn im März. 1933 zunächst kommissarisch zum Ministeri­
aldireklOr beOlfen und ihm die Personalabreilung anvertraut. Nach der Ernennung 

des allen Staatssekretärs Hölscher zum Präsidenten des KammergerichtS hatte 
Freisler dessen Nachfolge angetreten. 
Daß Freisler Palandt, den langjährig bewährten Richter, verdienten und hochange­
sehenen Ausbilder zahlloser junger Jurisren, das Mitglied des Justizprüfungsamtes 

kannte und um dessen deutsch-nationale Einstellung wußte, dürfte wahrscheinlich 

sem. 

v. 

Juristenausbildung unter dem Justizminister Kerrl war nicht bloß das Ringen um die 

beste Art, den juristischen Nachwuchs heranzuziehen. ~Die NeueOlngen dieser 
letz.ten (i.e. die Zeit nach 19 J») und abschließenden Epoche des juristischen 
Ausbildungsdienstes in Preußen standen unter dem Leitgedanken, den juristischen 
Vorbereitungsdienst mit nationalsoz.ialistischem Gedankengut zu durchdringen und 
ihn im gan:z.en Reiche einheitlich zu gestallen .,,' 

J Zitiert "zen Br1Cb~r. Oie n~tio~iliozjilisr.ische M.chtcrgreifung, Köln und Opbden 1960, $. j091. 
~ Vgl. Brach<c, S. S'o, 
S JMBI. S. 186. 
6 Webet. Z.itschrif,lür Deuuchen Zivilprozdl. Band 19(19) S). S. lfJ ff. Ähn~ch J«c:heck, Die; iurisuscbc 
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OrtO Palandt war angesichts seiner hngen Erfahrungen in der Juristenausbildung der 

richtige Mann für diese Aufgabe. Er stellte sich ganz und gar in den Dienst der 

nationalsozialistischen Sache. Freilich war er nicht ihr Theoretiker. Die Vorgaben 
setzten andere: in erster Linie Roland Freisler, der Staatssekretär, später auch Franz 

Gi..inner, der Reichsminister der Justiz. Besonders Palandts eigener Minister Kerrl 

halte Ambitionen auf dem Gebiet. Durch Verfügung vom 29· Juni t 9 Jf halte cr die 

Errichtung eines sog. Gemeinschalrslagers angeordnet, in dem die Referendare nJch 

Abschluß der schriftlichen Prüfungsarbeiten per Gestellungsbefehl zusammcngefaßt 

wurden, um dorr bis zur mündlichen Prüfung kameradschaftlich zusammenzuleben. 

Das uGerneinschaftslager Hanns Kerrl" in Jüterbog war geboren. 
Freisler sprach in einer seiner zahllosen Darlegungen zum Thema davon, der 

deutsche Jurist der Zukunft habe anders als der bürgerliche oder marxistische Jurist 

.. heldisch«' zu sein .• Der Staat muß daher daran denken, deutsche Charaktere 

heranzuziehen.«9 Und er präzisierte dies: 

.Die Ausbildung des Juristen muß dreierlei berücksichtigen: 
r. Die Heranbildung deutscher Mannescharaktere, 

2. die innere von tiefstem Verständnis durchglühte Kenntnis und Verbundenheit mit 

dem deutschen Geistesleben der Nation in Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft, 

3. die lebendige Durchdrungenheit mit den tragenden großen Gedanken und den 

großen Enrwicklungslinien, die unser Rechtsleben in Vergangenheit und Gegenwart 
bestimmten und auf die Zukunft hinweisen.~'· 

Franz Gürtner formulierte nicht viel weniger pathetisch die Ziele der neuen 

J uriscenausbildung dahin: 

"Ziel muß sein die Heranbildung eines sittlich höchststehenden Führertums, das in 

der lage und entschlossen ist, das vorzuleben, was es selbst vom Volk 
ver llngt.« (I 

OrtO Palandt setzte diese Vorgaben an maßgeblicher Stelle in eine neue Ausbildungs­

ordnung für Juristen um - zunächst in Preußen, später im ganzen Reich. Die 

Ausführungsverordnung vorn 16. Mai t9H" führte Arbeitsgemeinschaften ein, die 
die bisherige Stationsausbildung ergänzen sollten. Hintergrund der Maßnahme: 

.. Ein großer Teil der Referendare entspricht nach Abschluß des Vorbereitungsdien­
stes noch in keiner Weise den gesteigerten Anforderungen, die der narionalsoziali­

stische Staat an die Diener des Rechts steUen muß. ( ... J 
Nachdem der Sieg erkämpft und die nationalsozialistische Volksführung gesichert 

ist, muß der allgemeinen und fachlichen geistigen Ausbildung erhöhte Aufmerksam­
keit gewidmet werden, damit die schlecht geführte Feder nicht verdirbt, was die 

Fäuste erobert haben ... " 

Konsequent wurde benimme: »Die Gemeinschaftsleiter müssen überzeugte Nacio­

nalsozialisten und tüchtige J urinen sein, die den Referendaren in jeder Beziehung ein 
Vorbild sein können ... c') 

Ausbildung in Preußen und im Reich. Berlin (9)9. S. 126: .Die na<ioo.lsozillisri,che Revolution kon.nte 
auf die EinrichNng der juristischen Ausbildung in Preußen nieh, ohne Einlluß bleiben. Du Ziel der 
Reform im Dri"en Roich muß,. es «in. den gesam,en Ausbildungss:u!g in der na"on.J~zi,ji,t.ischen 
Weltanschauung und Rechuide. zu "erankem ... ". 

7 JMBI. S. 210. 

8 Fr.i,ler. DJ '9)', S. 461 r. 
9 >.. •• O. S. 46 •. 

'0 '- •. O. S. 46). 

!1 Gürtncr.DJ '9H. S. 371, 
II DJ (9)4, S. 6)1. 
I) ,. O. O. S. 6)1. 

5 
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6 Um die weltanschauliche Standfestigkeit des Nachwuchses auch in der Prüfung 

abfragen zu können, hane scholl die Ausführungsverordnung vom 7· Juli 19]3" 

neue Grundsätze für die Gestaltung der Großen Staatsprüfung cingefUhn. Unter 

anderem br~chre sie die Erhöhung der Zahl der Prüfer auf vier, ~wobei das viene 

Mitglied (der Kommission) in der mündlichen Prüfung vor allem volks- und 

sraarskundliche Fragen stellen soll. Volks- und Staatskunde im weitesten Sinne 

erscheint im nationa.lsozialistischen Staat als ein Gebiet, auf dem vor allem der 

Ric.hter und Staatsanwalt zu Hause sein muß.« 'f Dieser viene Prüfer mußte nicht 

einmal Jurist sein. Sehr treffend bezeichnete der Spott der Referend3Te diese Prüfer 

als »völkische Beobachter" - eine T acsachc, die Palandl selbst in seinem Kommcmar 

?Ur J uHizausbildungsordnung vielleicht sogar in einem Anflug von Selbstironie 

J.usdrücklich mitgeteilt hat L6
• 

Das Prüfungsverfahren wurde grundsätzlich neu geordnet. Eine Verfügung vom 27. 

März 1934" brachte das Führerprinzip bei juristischen Prüfungen. Entscheidungen 

über die PrüfungsleiSlungen fielen nicht mehr im Wege der Abstimmung, sondern 

wurden allein vom Vorsitz.enden getroffen. die Beisitzer hatten nur noch Berater­

funktion. 
Vor solchen Neuerungen mag schon fast als Randerscheinung angesehen werden. 
wenn weitere Verordnungen bestimmten. daß die Teilnahme eines Referendars an 

Reichsparteitagen. Reicl-magungen des Bundes Nationalsozia.listischer Deutscher 

Juristen. an Maßnahmen zur Jugenden.üchtigung und Wehrhaftmachung. besonders 
auch dem Arbeitsdiensdager auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden 

sollten. 'i 

0[(0 Palandt da.rf man sich bei all dem nicht als den Technokraten und Fachmann 

vorstellen, der, gestützt auf die jahrzehntelange Erfahrung in der Jurisrenausbildung, 

umgeselzt hätte, was andere ausdachten. Er machte sich die weltanschauliche 

Grundlage all dieser Neuerungen sehr wohl zu eigen .• Die Übernahme der Macht 

durch die nationalsoz.ialistische deutsche Freiheitsbewegung .. , so schreibt er in 

einem Bericht über die Große Staatsprüfung in Preußen, »ist naturgemäß auch auf 

die juristischen Prüfungen und die Ausbildung der jungen Juristen nicht ohne 

Einfluß geblieben.«" 

Palandt wäre der letzte geweseo, der sich solchen Einflüssen widersetzt hätte. Die 

neue Justizausbildungsordnung stand nach seinen Worte.n "voll und ganz auf dem 

Boden des neuen Staats«'". Niemand konnte nach Palandts Auffassung die 

Befähigung zum Richteramt im nationalsozialistischen Staat erlangen. der sich nicht 

ernsthaft beschäftigt hat mit ~dem Nationalsozia.lismus und seinen v.'eltanschauli­

ehen Grundlagen. mit dem Gedanken der Verbindung von Blut und Boden, von 

Rasse und Volkstum, mit dem deutschen Gemeinschaftsleben und den großen 

Männern des deutschen Volkes«". 

»Allgemeine völkische Bildung" war Palandts Postulat. vor allem Geschichte mußte 

der junge JuriSt beherrschen. Gerade hier lag nach Palandt vieles im argen. Freilich 

hane er Verständnis für die mangelnden Geschichtskenntnisse der jungen Leute. 

q JMBI. s. 1, •. 
'I l . .l.. O. 
16 Vgl. Pl.bndtlRichl.r, Die jusuz>u,bildungsordnung des Reiches. 1. Auflage '9J9 • .... nm.1 zu § SI 

:>..E. 
'7 Dj '9)4. s. ~~8. 
1 & Vgl. I);·,ber, 1 .•. 0 .. S. 189 mit N~~h ... ·~i,.n. 
'9 Pal.."d,. DJ '9H. S. 111. 

'" Pab.ndl. Dj '9Jl. s. 91. 
11 Pal.ndl. Dj '9Jl. s. 91. 
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hauen diese doch hier di~ ~ngebliche Geschichtslosigkeit der Schulbildung in der 
\'('cim:l.rcr Zeit auszubaden . Woher, so fragte Palandt, sollen es die Jungen wiss~n, 
·,da die geschichtliche Ausbildung unserer Jugend entsprechend J(!n Ausführungen 
J~s Nichtariers De. Sinzheimer in der Weimarer Nationalversammlung von Jen 
verflossenen SYStempaneien ~ls die .. große Krankheit« bezeichnet wurde, unter der 
das deutsche Volk leide?! .. " Ouo Pabndt hatte offensichtlich sehr genau begriffen, 
"'0 zu loben und wo zu schmähen war im neuen Deutschen Reich . 
Mit der Überleitung der Justiz auf das Deutsche Reich im Juli 1914 - die sogenannte 
Verrcichlichung der Justiz - ging das preußische Justizminisrerium im Rcichsmini­
slcrium der Justiz auf. Vereinheidicht war fortan auch die Ausbildung. Die 
bisherigen L~ndesprüfungsämter wurden erselzt durch das Rcichsjustizprüfungs­
amI. 0110 Palandt ~'urde dessen erster Präsident. In dieser Funktion war er zugleich 
Leiter der Abteilung RJP im Reichsminisrerium der Justiz. Seine Zuständigkeit 
umfaßte jeu.! die Juristenausbildung im gesamten Reich. Diese basierte au{ der 3m I. 

Okcober 1934 in Krlft tretenden Juslizausbildungsordnung vom 2.1. Juli 19H 
(RGBI. I 727). Palandt hat sie maßgeblich mitgestalrec" und so den Grund mir gelegt 
für das Rechtswesen des nationalsozialiSlischen Staates. Zum ersten Mal in der 
deurschen Geschichte gab es eine reichseinheitlich geltende Ordnung der J urisren­
lusbildung. Einer der Mitlrbeiler des Reichsjustizministeriums sah in der neueu 
Ausbildungsordnung .einen Markstein" und bejubelee sie als .. Programm und 
Appell zugleich (als) ... ein von reinstem nationalsozialistischem Geiste erfülltes 
Bekennmis. wie sich der Suae den Richter und Anwalt des neuen Reiches vorstellt­
und eine eindringliche Mahnung an Lehrer. Prüfer und besonders an die Lernenden 
selbsr, die gesamte Ausbildung in diese Zielrichtung einzustellen .• '. 
In der Sache übernahm die Justizausbildungsordnung des Reiches im wesentlichen 
die preußischen Grundsätze. Das Führerprinzip beherrschte I. und 2. Staatsprüfung. 
Arbeitsgemeinscha{ten ergänzten die Stationsausbildung. Das Referendarlager am 
Ende der Ausbildungszeir wurde reichseinheitlich eingeführt. Die große Staatsprü­
fung wurde von einer vierköpfigen Kommission abgenommen - die »völkischen 
Beobachter« waren somit reichseinheidich verankert. Selbstverständlich besaß die 
weltanschauliche Ausrichrung des Nachwuchses höchsten Stellenwert. 
Die Erfahrungen mit der Ausbildungsordnung t9H flossen ein in die Verordnung 
über die Befähigung zum Richteramt, zur Staatsanwaltschaft, zum Notariat und zur 
Rechtsanwalrschaft vom 4. Januar t939 (RGBI. I 5). Diese brachte in ihrem Artikel 
IV eine modifizien:e Justizausbildungsordnung. Sie bestiirigte die wesentlichen 
Regelungen von 1934 und bildete gleichsam den Schlußstein der neu geordneten 
Juristenausbildung. 
Palandr war nicht nur Mitschöpfer. sondern auch Kommentator der neuen 
Juristenausbildung. Sein gemeinsam mir dem Ministerialrat Richter herausgebrach­
ter Kommentar zur Justizausbildungsordnung erlebte 1934 und t939 zwei Aufla­
gen'l. Notiz am Rande: Frauen hielten Palandt/Richrer für die Justizlaufbahn für 
ungeeignet. Es sei Sache des Mannes, das Recht zu wahren. Begründet wird dies mit 
dem Hinweis auf den Willen des Führers. Von der Ausbildung ganz fernhalten 
~ ... oUten sie Frauen freilich nicht. Begründung; die NS-Frauenschaft, die NS-

~1 r~atldt. Oj 19 H, S. '16 . 
• J So nach eigenem Zeugnis im Vo ..... on ~ur I. AuOagc \'on P>.IandtfRichler. Die Ju.uiuu.bildungsordnung 

des Reiches, Bcrlin 19H (.itien n>eh der 1. Aun.ge Berlin 1939). 
,~ jon"-"OJ 19)4. S. 996. Eine ausführliche Schilderung und Wurdigung der Neuerungen der Jun"enaus· 

biloung im Dn«.n Reich bitlct J e«heck, a. a.. O . S. ) ,6 ((. 
!s f>ahndtJR.ich'er, Die Justiuu.bildung,ordnung de, Reiches. I. Aufhg. Berlin J9)4, •. Aufhge Berlin 

'939· 
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8 Volkswohlfahrt. auch die Wircschah brauche. wenn auch in sehr engen Grenzen. 

Rechtskundige". 
Die Schlifung der Voraussetzungen für die Erziehung dem nationalsozialistischen 

System treu ergebener Juristen war die Aufgabe gewesen. aHO Palandr hatte sie 

glln1.end gelöst. Aus Anlaß seines 60. GeburtStags am I. M:li 19}7 wurde seine 

Arbeit öffentlich gewürdigt. .Nach der Verreichlichung der Justiz "'urdc er vom 

Führer und Reichskanzler zum Präsidenren des neu errichteten Rei.:hsjustizprü­

(ungsamtes ernannt und hat in dieser Scellung enrscheidend an der Vereinheitlichung 

und Erneuerung des Ausbildungsgangs für den jungen Rechtswahrer mitge­

wirkt.,," 

Die Wertschätzung von Palandts Arbeit als Präsident des Reichsjuslizprüfungsamtes 
überdauerte die Zeiten des Dritten Reiches. 1m Nachruf auf den 1951 verstorbenen 

Palandt hob Bemhard Danckclmann hervor, Palandt sei ein Begriff geworden, weil 

es ihm vergönnt f;cwesen sei, erstmalig eine einheitliche Juristenausbildungsordnung 
für den juristischen Nachwuchs einzuführen'!. Und Verfasser und Verbg des 

Palandtschen BGB-Kommentars riefen dem Verstorbenen im VorwOrt zur 10. 

Auflage nach, er habe als Präsident des Reichsjustizprüfu[lgsamtes ~jahrela[lg 

segensreich gewirkt. Unter seiner Leitung entstand die in ihren Grundgedanken 

auch heure noch in den meisten Ländern - leider nicht in lllen - geltende 

Justizausbildungsordnung mit ihren vorbildlichen Anweisungen für die Ausbildung 

und Prüfung der Studenten und Referendare.« Worte, geschrieben im März. 

1952· 

VI. 

Kaum haue der Präsident Palandt seine Arbeiten an der neuen Justizausbildung 

abgeschlossen, da erwuchs ihm die Aufgabe, die seinen Ruhm unter den deurschen 

Juristen bis auf den heutigen Tag begründen sollte. Die Rede ist von der Rolle 
Palandts als Herausgeber des berühmten Kommentars zum BGB, dem -Pa­
landt«. 

Der Standardkommentar zum 8GB ist nur zufällig der »PaJandt". An sich war der 

Ministerialrat Dr. Wilke aus dem Reichsministerium der Justiz als Herausgeber 

vorgesehen. Doch kurz vor Abschluß des Werkes starb Wilke. Pahndt im VorwOrt 

zur I. Auflage des Werkes: »Der mich ehrenden Bitte des Verlages, an Stelle dieses 

untadeligen Mannes und vorzüglichen Juristen das schon weit fortgeschrittene Werk 
zu fördern, bio ich gern nac.hgekommen.«'9 

Palandt trat als Herausgeber und Gesamtredakteur auf, die eigentliche Kommentie­

rung wurde von acht Mitarbeitern vorgenommen. Unter ihnen waren Männer, die 

auch nach 1945 in der Rechtspraxis des Landes hervortreten sollten. Oe. Wolfgang 

Lauterbach erwa, damals KammergerichtSrat, Landgerichtsrat Oe. Claus Seibert, 

o berverwalrungsgerich tsrat 0 r. Bernhard Danckelman o. 

Der .Palaodr" war sofort ein Erfolg. Die L Auflage von 5000 Stück erschien im 

Januar 1939 und war in wenigen Tagen vergriffen. Palandc sprach selbst von einem 

"in der Geschichte des juristischen Verlagsbuchhandels einzig dastehenden 

Erfolg«». Dies sollte auch so bleiben: bis 1944 brachte es der Kommenrar auf sechs 
Aufb.gen. 

:6 l':lbndllRichler. '->. 0 .. 1. AuJ1.ge '9)9, Anm. ) zu § ) jAO. 
'7 OJ 19)7, S. 714. 
18 JZ 19P. S. 90. 
'9 VorwOrt zur!. Au/hg., hier zi,iert n.ch d.r ,. unl'eränderten Aulhgc '9)9 S. v. 
)0 1. Auflage S. IH. 
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Herausgebe<r und Kommenra{ortn "erfolgren hohe Zi~le mir ihrem Werk. Sie 
wollten sich ni~ht mit einer kurzen Kommenüenmg des Bü rgcrli.:hen Rec-hrs 
begnügen - wie dies der Titel des Werkes . Kunkommcnr~r " nah"le!;en könnte . Ihr 

Ziel war die ErI:imerung des bürgerlichen Rechts im Geise narionJlsozialistischn 

Rechesauifassung. Der Herausgeber des Werkes legre dies in d"m von ihm 

stammenden Vorwort und in der Einleitung dar. Palandts Anliegen: ,, [n der 

Erkenntnis, daß in der Nachkriegszcir, namentlich in den lerzten J~hren vor dem 

narjonalsozialistischen Umbruch im Gegensarz zu der das gesamre Recht lls eine 
Ein heir betrachtenden Rechtskunde die nur einseirig eingesrclhe Gesclzcskunde eine 

eeilweise reche unheilvolle Rolle gespiele hat, die jedes Gesetz für sich versranden, oft 

nur aus sich ausgelegt wissen wollte , h~ufig seinen Zusammenhang mit dem übrigen 

Recht außer acht ließ und selbST das BGB nicht immer als eine vom Gesetzgeber 

fraglos gewollte Einheir anzusehen geneigt war, versucht der Kommentar die 

Stellung der einzelnen Gesetzcsbesrimmungen im gesamren Recht unter Berücksich­

rigung der narionalsozialisrischen Rechts- und Lebensauffassung sowie unter 

Hervorhebung der rechtspolitischen Gesichtspunkte der einzelnen Vorschrifren 

aufzuzeigen und das BGB als einen Teil des gesamten einheitlichen in allen seinen 
Teilen zusammenhängenden Rechts darzUStellen .• )' 

Dieser meisterlich gedrechselte Satz isr gleichwohl unmißverständlich im Hervorhe­
ben nationalsozialistischer Rechts- und lebensauffassung. Der Hinweis auf frühere 

Rechtsauffassungen und deren Inhalte nimme Grundmusrer nationalsol.ialistischer 

Kritik am überkommenen Rechrswesen auf. Gleiches gilt für die Unterscheidung 

von Rechtskunde und Gesetzeskunde. Sich von diesen überkommenen Rechtsauf­

fassungen abzuheben (die man gemeinhin als individualiStisch oder liberalistisch, als 

volksfremd und doktrinär brandmarkre), die neue Rechts- und Lebensauffassung zu 

berücksichrigen. das seit dem 30. Januar 1933 herrschende Volksempfinden zur 

Leitschnur des neuen juristischen Denkens zu machen , ist das Ziel. Anders 

ausgedrückt: für Palandt und seine Mirarbeiter geht es darum, das BGB im Geist 

nationalsozialistischer RechtS3uffassung zu kommentieren. 

In seiner kritischen Grundhahung gegenüber dem BGB ähnelte Palandt vielen 

Juristen seiner Zeit. Die Kritik am BGB, der Ruf nach einem neu auszuarbeitenden 

Volksgesetzbuch war en vogue. Man denke allein an Schlegelbergers, des Staatsse­

kretärs im Reichsjustizministerium, kurze Epoche machenden Vonrag mit dem Titel 

wAbschied vom BGB" oder an Nipperdeys "System des Bürgerlichen Rechts«, ganz 

zu schweigen von Hedemanns ~Bürgerliches Recht im Dritten Reich«. Palandts 

Mäkeln am BGB hielt sich im Rahmen des damals gegen das Geserzbuch 
Vorgebrachten. Die neue Sichrweise des BGB war ihm durch den -nationalsoz.iali­

stischen Umbruch des )0. Januar 193)4 bedingt und durch die von diesem 

ausgehenden "gewaltige geistige Bewegung, die wie andere ihr vorausgegangene, 
2. B. die Renaissance und die Franz.ösische Revolution, fraglos auch auf dem Gebiet 

des Privarrechts ihren Einfluß ausüben mußte und inzwischen auch schon in großem 
Maße ausgeübt hate)'. 

Konlwir betraf Palandts Kritik das System des BGB. Die Einteilung in 5 Bücher 

entspreche zwar rechtsdogmatischen Lehren, befriedige aber nicht, da - und hier 
berief er sich auf Hans Carl Nipperdey - ein Gesen .nach den neuen weltanschau­

lichen Grund- und Ordnungsprinzipien in ihrer Ausprägung für das neue 
Privatrecht- gestalter sein müßte)) . 

J I Vorwort zur I. Aufhge. zitiert nach der ,. Auflage S. fV. 
J 1 Einl. 1. Au!hgc S. XXX rJ[ . 

n a. '. O. S. XXXIV. 
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10 PaLtndt griff :luch den Vorwurf auf, das BGB sei .. dokrrinär. l ' , Vieles sei ~ nichl 

genügend lebens- und \'olksnah" H. Die Zerreißung "on Familien - und Erbrecht sei 
~ unn;lturlich" ·· . Als weitere Beispiele nannte Palandt die nach seiner Auffassung 

"cigcnHrige,, ·" Ordnung des Elrern-Kindvcrh;(ltnisses, EhescheiJungsrecht, <:hdi­
ches Güterre,hr und das Recht der unehelichen Kinder". Im Erbrecht n.igte er die 
freie Verfügungsbdubnis des Erblassers, diese übersehe. daß Familie und Erbe ein 
zus~mmenhängcndes Garnes bildetcn Jt. Schließlich hich er die Einbeziehung des 
f-amilienrechts in das Bürgerliche Recht fur .falschu,Q, da - wieder folgt die 

Berufung luf NipperJey - .. die Bedeutung von Ehe und Familie für die Volksge­

meinschaft und die R~sse, der ethische Charakter der Familienbeziehungen, die 
entsch~idende Mitwirkung des Staates bei der Eheschließung, Ehescheidung, 
Ehenichligkcit. im Güterrecht, bei der Annahme an Kindes Stau, der Vormund­
schaft. der Jugenderziehung ... soviel offendich-rechdiche Elemente enthalten, daß 
man diesen Teil des RechtS schwerlich noch dem Privatrecht zuühlen könne.H" 
Und in Erganzung des Gedankengangs von Nipperde)' wies Palandt noch hin auf die 

öffentlich-rechtlichen Elemeote der neueSlen »Gesetzgebung zum Schutze des 
deutschen Blutes, der Vorschriften zur Förderung der Eheschließung und der 
kinderreichen Familien, sowie der Erbgesundheil. ... Und er fügte hinzu: .Was für 
das Familienrech[ gilt, gilt entsprechend für das Erbreche « 'I 

Palandt zog die Konsequenz aus dieser Kritik. Ihm war selbstverständlich, daß das 
BGB sich im Zuge der Einwirkung nationalsozialistischer Weltanschauung zwin­
gend wandeln müsse . Dennoch unternahm er die Kommentierung des doch 
scheinbar der Auflösung entgegengehenden Gesetzes, Seine Begründung: auch wenn 
künftig die Materien des Bürgerlichen Rechts neu geordnet und an anderer Stelle 

geregelt . würden, so bliebe doch das deutsche Recht ein einheitliches Ganzes, 
durchdrungen von der Weltanschauung des Nationalsozialismus. Dadurch aber 

werde die einheitl iche Kommentierung \"on neuem Reche und 8GB nicht nur 
möglich, sondern unabweisbar". 

Palandts Kommentar wahrte die Einheitlichkeit der von der Klammer der 
nationalsozialistischen Rechts- und Lebemauffassung zu einer Gesamtheit zusam­

mengefaßten Rechtsordnung. Schon die I. Auflage 1939 kommentierte auch die 
wichtigsten Materien, um die das Bürgerliche Recht seit dem ,.nationalsozialisti­
sehen Umbruch« ergänzt worden war. Hierher gehört das Gesetz über die 

Errichtung von Testamenten und Erb'"ertrigen vom 3 I. Juli 1938 (RGBI. I 973) und 
das Gesetz über erbrechdiche Beschrinkungen wegeo gemeinschaftswidrigen 

Verhaltens vom S. November 1937 (RGBI. I 1161). Letzteres bestimmte, daß von 

den Nationalsozialisten ausgebürgerte DeutSche von einem deutSchen Staatsangehö­
rigen nicht erben konnten - oder, ausgedruckt in der juristisch korrekten Sprache 

des Gesetzeskommentators Dr. elaus Seiberr, nachmaligen Bundesrichters, damals 

Landgerichtsrat: "Der Ausgebürgerte ist nicht mehr aktiv erbfähig ... Der 

Ausgebürgerte gilt als z. Zc. des Erb- oder Anfalls nicht mehr lebend.« (Palandt­
Seibert, Anm. r zu § I ErbrBeschrG). 

H •. a. O. S. xxxv. 
H •.•. O. S, xxxv\. 
)6 a. "" 0, S. xxxv!. 
J7 a .•• O. S. XXXVII. 
J8 •.•. O. s, XXXvrL 
J9 a. a, O. S. XXXV!I. 
~o •. a, O. S. XXXVII!. 
41 ,. l.. O. S. XXX\·lIl. 
~l l. " O. S. XXXVf[J, 
H • . a, O . S. XXXVIII. 
H a. ,.O, S. XL. 
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Selbstredend umf~ßte die Erläuterung des Flmilicnredns die für die Re.:htspraxis, 
vor 311em aber für die Entr~(;h!Ung da Juden so wichtigen Nürnberger Gcsct1.e. 
Kommentator war der dam~lige Kammergerich tsrat Dr. WoUgang Lauterb3ch 
(derselbe Lauterbach, lkr nach 194\ als SmatsprüiJent beim H.lnse31ischcn 
Oberlandesgericht seine Laufbahn beendete und es auch als Kommentator Jer 

Zivilprozeßordnung zu Ruhm brachle). 
Lauterbachs Erläuterungen gaben ein treffli.:hes Beispiel für die von Palandt 
beschworene Methode. das bürgerliche Recht und seine Annexgeselze unter 
Berücksichtigung der nationalsozialistischen Rechts- und LebensauHassung zu 

kommentieren. Deuclich wird aui den rechlspolitiscnen Zweck der genanntcn 
Gesetze Jbgehoben - auch hier wird ein Postular Pllandts aus der Vonede eingelöst. 

Lluterbach nennt - korrekler wäre zu sagen : Palandt-Lauterbach nennen - das 

Blutschutzgeseu den .gesetzgeberischen Ausdruck einer der wesentlichsten Forde­
rungen der NSDAP für die deutsche Ehe-. (Palandt- Lautcrbach, 2 . Aufl .• Anm. 2 

Anhang r zu EheG 4). Es gehört nach ihrer Auffassung zu den »Grundgesetzen des 
nationalsozialistischen Staales- (a.a.O .). Dogmatisch richtig wurden die Regelungen 
des Gesetzes, die Juden die Eheschließung mit Deulschen oder mit Menschen mit 

artverwandtem Blut in den Adern verbieten. in trennende und aufschiebende 
Ehehindernisse eingeteilt (a. a. 0.). Und was ist ein Jude? 
Hier verwies der Komment,HOr auf die f. Verordnung zum Reichsbürgersch;afrsge­

setz vom I.j . November [935 (RGBI. I (3)3), die in den einschlägigen Teilen 
gleichfalls erläutert wurde. Und was ist deutsches Blut im Rechtssinne? Wann ist 

Blut anverwandt? Palandt·Lauterbach. Anm. J zu [BISchG: ~Da das deutsche 
Volk sich aus Angehörigen "erschiedener Rassen (der nordischen. fälischen. 
dinarischen, ostischen, ostba\tischen, westischen Rasse) und ihren Mischungen 
zusammensetzt, ist deutsches Blut das dieser Rassen und ihrer Mischungen . 
Anverwandtes Blut isr das der rasseverwandten Völker, also der in Europa seßhafren 

(mithin nicht der Zigeuner) sowie das ihrer Abkömmlinge in anderen Erdteilen, 
soweie sie sich anrein erhalten haben (Stuckart-Globke 55).« Man sieht : Pahndt­

Lauterbach serzten in neu geschautes bürgerliches Rechr um, was bekannte und 
fähige Kommentatoren der Nürnberger Geseae schon vorgedacht hmen , 
Vor solcher Berücksichtigung der Grundsätze nationalsozialistischer Rechtsan­
schauungen vom Wesen der Ehe erscheint nur konsequent, daß Paiandt·Lauterbach 
einen Eheaulbebungsgnmd für gegeben hielten, wenn ein Ehegaue nicht länger mit 

einem jüdischen Ehepartner verheiratet bleiben wollte. Die Rassezugehörigkeit sei 
ein im Sinne des § )7 Ehegeseu. (9)8 erheblicher Umstand, der die Person des 
Eheparmers betreffe, demnach das Verlangen nach Eheaufhebung t~ge (Pallndt­
Lauterbach, Anm. 8 zu § 37 EheG). In einer für den betroffenen jüdischen Ehegatten 
wohltuenden Weise schwächt die Kommentierung freilich die Aufhebungsrnoglich­
keiten dann doch wieder ab: da die Frist der Aufhebungsklage ein Jahr nach 
Kenntnis vom wahren Sachverhalt beginne (§ 40 EheG), andererseits aber jeder 
Volksgenosse im A!ueich einige Zeit nach dem )0. JanuaI 1933 wissen müsse, wie 
wichtig die Reinhaltung des deutschen Blutes sei, könne eine Berufung auf den 
Irrt\lm der Rassezugehörigkeit jetzt, [939, nicht mehr ohne besondere dem 
Einzelfall innewohnende Umstände angenommen werden (Palandt. L.1uterbach 
a. 2 . 0.). 
Man sollee freilich nicht meinen, der .. Pabndt« habe seine nationalsozialistischen 

Anschauungen nur dort erkennen lassen, wo dies wie im Bereich des Familienrechts 
auf der Hand lag. Palandt-Danckelmann postulieren bereits in Anm. 2. zu § t ein bis 
dahin von der Rechtsprechung nie anerkanntes ~llgemeines Persönlichkeitsrecht der 
Volksgenossen und leiten dies aus dem nation~150zi:!Iistischen Rechtsempfinden ab. 

/1 
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(n Anm. 6 der Einft..ihrung vor § 21 wird die burgerlich-rechtliche Konsequenz für 
den Fall mit~<::teilt, J:d~ eine Vl'fmögcnselOziehung nach den Gesetzen über die 
Einziehung kommunistischen Vt'nnogens vom 16. :vIai 1935 (RG BI. ( 19}) und 
\'olks- und staatsfeind li..:ho.:n Vamcigem vom 14 · Juli 19}3 (RG BI. I 479) vorliegt: 
Schulden des einge:wgcnen Vennögens gehen unter. Juch der Bürge wird frei. [n der 
Ta[ wäre es vom Ergebnis her ges~hcn niehr vertretbar gewesen, wenn das Reich am 
Ende die Schulden der Kommunisten hätte übernehmen müssen. PalanJt-Dlnckd­
mann handeln auch die r ra!:e ab, ob das FiJhrcrprinzip im Gefolge Jes nalionalso­
zialisrischen Umbruchs bestimmend werden müsse im Vereinsrechc. Verrarerisch, 
wie in Anm. 2 :w § 25 eine Rechtsfrage danach emschieden wird, ob ein Ergebnis 
stJadicherseirs erwunscht sei: "Die Auffassung. daß im Dritten Reich eine lndere 
Vereinsverfassung als nach dem Führerprinzip unerwünschc oder unzweckmäßig 
sei, ist unhaltbar.. - Daß jüdische Kulrusgemeinden seir dem Gesetz vom 28. März 
1938 (RGBJ. I 338) nicht mehr unter die Vorschriflen des § 89 fallen. diese Änderung 
der bisherigen Rechtslage wird in kurzen Wonen mitgeteill. - In Anmerkung 4 b ·l.U 

§ 119 und dem dorr erwähnten Irrtum über wesentliche Eigenschaften der Person 
"erkünden Palandt-Danckelmann: .. Als wesentliche Eigenschlften der Person 
kommen je nach Lage des Falles unter Umstinden in Frage: Rassenzugehörigkeit 
Oude!) RAG OJ 37. (170, AG Wanne-Eickel, DJ )6, 9)6, insbesondere bei 
Geschäften mit Parteigenossen. AG Mainz. DJ )6. [017« . - In den Darlegungen zur 
Frage. wann eine arglistige Täuschung im Sinne VOn § 12) vorliege. ve"""eisen 
Palandt-Danckelmann auf das »gesunde Volksempfinden .. (Anm. 1 c z.u § 123). 
Interessanres gibr es auch bei § 1 H (Auslegung einer Willenserklärung) zu lesen. Die 
Vorschrift sei, wje schon das Reichsgericht im 1.i9ten Bande entschieden habe (dor.t 
S. 1 (2) entsprechend anwendbar auf die Auslegung von Gesetzen, dabei sei deren 
»Sinn und Zweck unter Belchtung nationalsozialistischen Rechtsdenkens zu 
erforschen". (Anm. 7 zu § [J 3)· In Anmerkung 3 zu § '34 (Gesetzliches Verbot) 
wird zustimmend die Auffassung des Landgerichts Berlin widergegeben OW J 5, 
~9 r 7). wonach der Vertrag über die dramaturgische Mirwirkung eines »Nichtariers« 
am Theater wegen Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot nichtig sei . In der 
Erläuterung zu § 1}8 (Sittenwidrigkeil) tUt sich eines der im juristischen Jargon 
wohlbekannten Einfallstore irgendeines Gedankens in die starre Dogmatik auf. hier 
strömt nationalsozialistisches Gedankengut in das Zivilrecht hinein: Nach dem 
Hinweis, es gebe keinen generellen Maßstab zur Beanrwortung der Fuge. was ein 
Verstoß gegen die guren Sinen sei. liest man : .Zur Auslegung heranzuziehen ist seit 
dem Umbruch vor allem das Progrlmm der NSDAP, insbesondere Punkt ro Satz 2, 

wonach die Tätigkeit des einzelnen nicht gegen die lnteussen der Allgemeinheit 
verstoßen darf. Punkt I'. der die Brechung der Zinsknechtschaft verlangt. Punkt 18. 
der rücksichtslosen Kampf denjenigen ansagt. die durch ihre Tätigkeit das 
Gemeininreresse schädigen, insbesondere den Wucherern und Schiebern, und der 
Sarz -Gemeinnutz gehr vor Eigennutz. aus Punkt 2.-\.« (Anm. I b zu § 138). Und 
wer noch zweifelte, daß damir die Gleichung aufgestellt sei »Gute Sirccn :: 
Volksempiinden = nationalsoz.ialisrische Weltanschauung., der findet dies durch 
den Hinweis auf eine Entscheidung des Großen Zi\'ilsenats des Reichsgerichts (RG 
GZS r50. 4) bestätigt. Die Konsequenzen werden sogleich und folgerichtig gezogen. 
Nach Anmerkung 5 b la zu § [38 sehen Palandt-Danekelmann im Verbuf einer 
arischen Firma an Juden ein gemeinschaftsschädigendes und damir nichtiges 
Geschäft (wie HansOLG JW 36. 944)' - Bei der Auslegung von Verträgen gemäß 
§ 157 BGB isr nach Pabndt-Dancke!mann -nationalsozialistische Rechtsauffassung 
und das Interesse der Gemeinschlft« zugrundezulegen (Anm. 1 zu § 157). Und der 
Umbruch des JO. Januar 1933 machte selbst vor einer scheinbar so banalen 
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Vorschrift wie § 19} (Sonn- und Feiertage) nicht hAI! . Plbndr-Danckelmann, ganz 

mitschwimmend :luf der vom gesunJen Volksempfinden aufgewühlren Woge der 
Enrrechtung der Juden: "Jüdische Feierrage sind entgegen früherer Auihssung nicht 

kraft H:tndelsbrauchs zu bmicksichtigen, da hir H.l.ndcl sbräuche nur die Au(fas­

sung deutscher Kaulleute entscheidet« (Anm. J zu § 193 a. E.). 

MJn möchte die Aufühlung kaum noch weiterführen . Und doch muß nachdrück­

lich in Erinnerung gerufen "'erden, in welchem Ausmaß die Kommentatoren einer 

.. unpolitischen. Materie wie des Bürgerlichen Rechts- sodic noch heute verbreitete 

Auffassung - bereit waren, nationalsozialistische Anschauungen »rechtsfähig« zu 

machen. Das Recht Jer Schuldverhältnisse wurde \'on ihnen JUS seiner klassischen 

Rolle als rechtliches Gescalrungsm;ttel zwischen Privaten, das allenfalls in den guten 

Sitten seine Wirkungsgrenzen fand, herausgeholt. PJlandt- Friesccke, Einleitung t b 

vor § 24': "Der Rechtsverkehr, den das Schuld recht in der Hauptsache zur Aufgabe 

hat, .. . ist Teil der Gestaltung des Lebens der Volksgemeinschaft . . . Der Parteiwille 

hat sich ... in Rechtsgesultung und Ausübung positiv im Rahmen der Gemein­

schaftsordnung zu halten, also nicht bloß negativ die gesetzten Außenschranken zu 
'1\'ahren . ~ 

Die Konkretisierung solcher Gedanken finden sich z . B. im Mietrecht, wo der 

Gedanke der Volksgemeinschaft umgemünzr wird in den der Hausgemeinschaft, der 

zu dienen der neu eingeführre Deutsche Einheirsmietvertrag zur Pfliche der 

Mietparteien mach!"' . Der H;lUsgemeinschafrsideologie entspricht die Überlegung, 

dem Vermieter ein außerordentliches Kündigungsrecht z.u geben wegen vertrags­

widrigen Gebrauchs der Mietsache. wenn er einen ~ Volksschädling« unter seinem 

Dache beherbergt (Palandt-Pinzger. Anm, [ zu § 553). Der Gedanke der Verteidi­

gung der Volksgemeinschaft steht wohl auch hinrer der Auffassung, ein Dienstver­

trag könne fristlos lUS wichtigem Grund gekündigt werden, wenn der Dienstver­

pflichtete sich weigere, 1m Winterhilfswerk teilzunehmen - auch politische 

Unzuverlässigkeit ist allgemein ein wichtiger Grund zur frisclosen Kündigung 

(beides Palandt-Friesecke, Anm. 3 b zu § 6~6). Und selbstredend kann nicht;lrische 

Abstammung als Kündigungsgrund genügen (Palandt-Friesecke, Anm. 3 c zu 

§ 6l6) . Nur ergänzend: im Arbeitsrecht galt der Satz, wer jüdische Arbeitskräfte 

entlassen will, der kann sich auf eine ~betriebsbedingte Kündigung .. stützen 

(Palandt-Friesecke, Vorbemerkung 3 f vor § 610). 

Die Aufzählung sei hier abgebrochen; sie deprimiert: und wird wahrlich nieder­

schmercemd dort, wo man sich klarmacht, daß Palande und seine Mitarbeiter flSt 
jede ihrer Behauptungen mit der Angabe einer FundsteIle aus der Rechtsprechung 

deutscher Gerichte zieren konnten . Die anderen deutschen Juristen zitierten 
wiederum Palandt, der wiederum sie zirierte ... Das Gestrüpp der herrschenden 

Meinung wucherte, herrschende Meinungsmache wurde betrieben, der Zitator hielt 

guten Gewissens das größte Unrecht für rechtens, weil z. B. Palandt-Danckelmann 
es für richtig hielten und so das Unrecht zitierbar macheen. Palandrs Kommentar 

"'ar der Spiegel deutscher Unrechlsprechung und Befruchter neuer Penoersionen 
deutscher Justiz - kurz : Palandts Kommentar war sechs Auflagen lang fester 

Bestandteil des faschistischen Unrechtsstaates, war, wenn man in den Jargon 

deutScher Rechrsgeschichtler verfallen will, Bestandteil und bester Ausdruck der 
»Rechtskulrur" des Orit(en Reiches . 

4! Abgedruclu und .rliu,en •.•. O . Einf. l vor ~ !H. 

IJ 
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1-4 VII. 

Na~h 1945 vcrschwa.nd Palandls Kommmtar keineswegs in der Versenkung. Im 

Gegenteil; 1949 war die 7. Auflage auf dem Markt. Herausgeber nach wie vor Dr. 

Ono P.1llndt, PrlSldent des Reichsiustizprüfungsamtes a. D. Auch die meisten 

Erläurcrer waren wieder d~: Danekelmann (jetzl :lls Rech Isanwal! und Reichsrichter 

;t. D. firmierend), L:lulerbach (jen.t Oberregierungsrat) und Hoche (jetZl Senatsprä­

sidenl a. 0.). 

Auf dem Titelblan der Auflage 1949 liesl man: 

Siebente neubearbeitete Aufbge. In der Tal war vieles neu. Das VorwOrt aus der 

Feder Palandls zum Beispiel. Jetzt wurden nichl mehr, wie bis zur 6. Auflage üblich, 

nur schematisch die jeweiligen Vorworte der Vorau{]age abgedruckr. Das war 

keines,' .. egs Ausdruck unterbrochener Enrwicklungslinien. Vielmehr sah Palandt 

eine glnz ungebrochene Kontinuität am Werke. So als sei nichts geschehen, stellte er 
den Anschluß der Na.chkriegsaufhge an die Ausgaben aus großdeutscher Zeir her. Er 

gab der Hoffnung Ausdruck, »die alten Freunde des Werkes- möchten ~auch in der 

7. Aunage das finden, WlS deren Voq;änger ihnen gebracht haben: ein SIets 

zuverlässiges Werk, das die aktuellen Fragen erörtert. Schrifttum wie Rechtspre­

chung bis in die jüngste Zeit berücksichtigt und - wo angebracht - dazu selbständig 

Stellung nimmt. Natürlich ist luch die Gesetzgebung nach 1944 eingearbei­
let",6, 

Natürlich war sie das. Und natürlich "':tr das Werk wie stets aktuell und zuverlässig. 

Da die Alliierte Miliürregierung als eine ihrer ersten Taren die Aufhebung der 

Nürnberger Gesetze verfügt hatte, erläuterte Palandts Kommentar diese folgerichtig 

niche mehr. Dafür nahm er sich nun der Gesetze der Militarregierung an. Wichtigste 

Neuerung war die Aufnahme des Kontrollratsgesetzes Nr. 16, das an die Stelle des 

Ehegesetzes von 193& getreten war und den größten nationalsozialistischen 

Gedankenunrat aus dem alren Ehegesecz hinausgekehrt harte. Neue Gesetze, alte 

Kummentatoren. Das Ehegesetz J 946 wurde von demselben Manne erläutert. der bis 

zur 6. Auflage 1944 das nationalsozialistische Eherecht im Lichte der Nürnberger 

Gesetze kommentiert hatte. Wolfgang Lauterbach lieferee hier in seiner eigenen 

Person ein schönes Beispiel dafür, wie aktuell der "Palandt" sein und wie Oexibel ein 

deutscher Jurist auf Wandlungen der Gesetzgebung reagieren konnee. 

Auch die Einleitung des Werkes, von Palandt wieder selbst ersrellt, spiegelt die 

Akrualität des Kommentars und die Flexibilität seines Herausgebers wider. 

Freilich hatte Palandt beileibe keinen durchgängig neuen Text geschrieben. Akruali­

sierung durch Streichung hieß die Devise. Von einse 18 Seieen waren noch 15 Seiten 

geblieben. Schon die Angaben von "Schriftrum~ waren nicht mehr so reichlich wie 

noch (939. Da fehlte z. B. der Hinweis au( Hedemann, Bürgerliches Recht im 

Dritten Reich, und auch Nipperdey, Das System des Bürgerlichen Rechts. war 

ausgeschieden. Schlegelberger, Abschied vom BGB, galt jetzt nichts mehr (der 

Verfasser war ohnehin soeben im Nürnberger Juriscenprozeß zu lebenslänglicher 

Haft verurteilt worden - auch dies eine Weise, sich vom BGB zu verabschie­

den). 

Palandts Maxime: überall dort streichen. wo nationalsozialistische Theorien als 

Rechts" .. ahrheiten Jusgegeben worden waren. Den hIstorischen Teil der Einleitung 

ließ er unverändert. Erst bei der Schilderung der Entwicklung nach 1919 seaten 

zaghaf,e Streichungen ein. Die Passagen entfielen, in denen die Aufhebung aus der 

~6 VorwOrt zur 7. Auflage 1949. S. 1JI (1944 war das Erschelnung,j,h. der 6. AuA,gc gewesen). 
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Weimarer Zeir summender Gesctze nach 19.\3 bcgrüllt worden war. Zum groflen 
Srreichkonzen cIHwichhc sit:h n.lIu rgcmiß der A bs.:hnitt über Jen nalionalsoziali­
stischen Umbru~h. G3nze Teile der iüngsten Prinrrechrsgeschichre Deurs~hlands 

wurden nicht mehr erw:inm. Keine Rede war mehr z. B. "om Schutz dcs deutschen 

Blutes und der Erbgesundheil. Die ßchauptung, das Familienrecht gehöre niche 

mehr in d.ls ßGB, wurJe nicht 4ufrechlerh.lhen. 

Die Kritik Olm BGB erhielt durch SIreichungen und anschließende Ergänzung eine 

:lndere Ausrichtung. Zwar wiederholtc Palandr diese Kritik in der S3Che. Aber jetzt 

wurde diese Kritik nicht mehr als A usf!ul~ nationalsozialistischen Gedankenguts 

bezeichnet wie einsI, sondern sie kam nun im Gewand einer wissenschaftlichen 

Meinung daher. Jetzt gründete diese Kritik nicht mehr in den neuen weltanschauli­

chen Rechts- und Ordnungsprinzipien, sondern sie ergab sich .ws "Stimmen-, die 
diese Kritik formulierten, indem sie ~laul. wurden. 4

] 

Selbstverständlich strichen auch die Mitarbeiter des Kommenr:m. Einige hatten 

sogar das Pri"i!eg, ihre eigene Kommentierung im neuen Geist umzuschreiben . 

Einzelheiten sind an dieser Slelle nicht nachzuzeichnen. Generell kann man sagen: 

die Auflage von 1949 führte ihren Titel zu Recht. Sie hieß Siebente, neu bearbeitete 

Auflage. 
Eins jedoch vennißte m:ln im Nachkriegs- .. P:tlandt. völlig. Es fehlte jede Stellung­

nahme zu den ;elzt geltenden Grundprinzipien der Kommenrierung und die 
Auseinandersetzung mit den Gninden, die zur Aufgabe der alten Grundauffassun­

gen geführt harren. Ein WOrt der Reflexion über die Rolle des Kommentars im 

nationalsozialistischen Rechtssystem sucht man vergeblich . Palandr und seine alten 

und neuen Mitarbeiter machten einfach weiter, berücksichtigten die Gesetzgebung 

seit dem letzten Erscheinungsjahr '944 ohne auch nur anzudeuten, daß in der 
Zwischenzeit das Deutsche Reich zusammengebrochen Wolr und dllß seine Justiz -

und beileibe nicht nur die Strafjustjz - sich als Handlanger des NS-Systems erwiesen 

harte. 

Die von PaJandt in der Vorrede zur 7. Auflage angesprochenen alten freunde des 

Werkes verlangten auch offensichclich nicht nach solchen Darlegungen. Sie nutzten 

den Kommentar wie eh und je. Und das Buch fand schnell neue Freunde. Auch diese 

lernten seine Aktualität und Zuverlässigkeit sCh3tZen. auch sie fragten nicht nach 

dem. was der nPalandtO( vor '945 für juristische Wahrheit ausgegeben hatte. 

Solche Fragen zu steilen, haHen die meisten Juristen der ersten Nachkriegsjilire 

wohl Grund, aber keine Veranl~ssung. Die weithin mißlungene Enrnazifizierung der 

JuStiz harte viele jener Juristen im Amt belassen, die im Dritten Reich im 
nationalsoziatistischen Sinne Recht gesprochen hatten. Wozu sieh bei einem so 

glimpflichen Ausgang vertieft mit der eigenen Rolle zwischen 1933 und '945 
auseinandersetzen ? Man war davongekommen; das blaue Auge, das man sich 

persönlich allenfalls eingehandelt hatte, war bald verschwunden. Überhaupt; hatte 

man denn wirklich so vieles falsch gemacht? Die meislen waren doch anständig 

geblieben. Schließlich: weshalb und wie sollte ausgerechnet das ~unpoli(ische. ßGB 
Träger nationalsozialistischer Weltanschauung gewesen sein~ Und wenn: Rechts­

beugung harte sich keiner vorzuwerfen. Ohnehin be;ahre man die neue staatliche 

Ordnung. Der Blick Wdr in die Zukunfc zu richten. nicht nach rückwärts . Alte und 

neue Freunde des Werkes sorgten dafür, daß der ~Palandtu auch nach 1949 wieder 
zum einzig dastehenden Erfolg wurde. Duo Palandt konnte seinen Kommentar 

noch bis zur 9. Auflage betreuen. Am 3. Dezember [95 I ist er in Hamburg 

gestOrben. 

V Einl. 7. A~n.gc S. XLIV. 

/5 
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/6 V/JI. 

Ob M :inner Geschichte machen oder die Umstände. das ist unter Historikern cin 

aller Stre;[. Für unseren Zweck genügr Jie Feststcllung, daß Manner (und frauen) 
Gcschichte machen können, wenn die Umsrande es ges!anen. Ono Pa!andr hat 

unsere deu[sche Rechtsgeschichte zumindest mitgeprägl. Wir Juristen in der 

Bundesrepublik Deutschland haben :zur Kenntnis zu nehmen. daß unter uns der 

N~me und das Werk eines Mannes lebendig geblieben sind. der nach allem, was wir 

von ihm wissen, ein Baumeister am Unrechts staat des Dritten Reiches war. Man 

bnn es auch weniger pathetisch sagen. Wir haben einen Mann vor uns, Jer den 

Nationalsozialisten seine Karriere verdankte und ihnen in einer Weise diente, die uns 
rragen läßt. ob Palandt nicht weit mehr war als der fachmännisch arbeitende, bloß 

:iußerlich angepaßte Opportunist. Juristen haben einen Ausdruck dafür, wenn 
jemand einen Erfolg bewußt und gewollt herbeiführt: sie nennen es Absicht. 

Die gängigen Rechtfertigungsmuster. mit denen in diesem Lande auf solche 
Fragestellungen reagiert zu werden pOegr, versagen bei Palandr. Er war ganz gewiß 

keiner "on denen. die für sich geltend machen dürften, im Amt geblieben zu sein, um 
größeres Übel zu verhüten. Dies ist ein Standardargumenc all derer, die im Dritten 

Reich bei der Stange blieben, weil sie sich einredeten. das sinkende Schiff werde noch 

schneller untergehen, wenn sie es verließen. Bei Palandt war vom Verlassen des 

Postens nie die Rede - im Gegenreil erstrebte und erhielt er nach seiner 

Pensionierung eine Weiterverwendung im JUHizdienst. Palandt ist auch keine 

tragische Figur wie vielleicht Franz Schlegelberger - der gegen bessere Einsichr das 

Schlimme [at im Glauben, dadurch das noch Schlimmere verhüten zu können, und 

damit erst recht sehuldig wurde. Man mag es allenfalls hintersinnig tragisch nennen, 

daß Palandts und des Reichs;ustizminisreriums Bemühungen um die Ausbildung 

eines linientreuen juristischen Nachwuchses vom obersten deutSchen Gerichtsnerrn. 

dem führer persönlich. nicht lobend gewürdigt wurden. In seinen Tischgesprächen 

hat dieser sich sehr negativ über die Juristenausbildung geäußert und von einer 

"spitzbubenmäßigen Ausbildung«'! gesprochen . Sollte Pa.landt dies z.u Ohren 

gekommen sein, so hätre er gekränkt seLn dürfen, denn er war mit dem Herzen bei 
seiner Sache gewesen. 

Es bedarf auch keiner weiteren Darlegung, daß Otte Palandt keiner jener 

" mutvollen«, ~mutigen«, ~(urchtlosen", »aufrechten" Juristen war, die Huben 

Schorn in seiner großangelegeen Rechtfertigungsschrift49 beschrieben hat, Palandt 

gehöne ganz bestimmt nicht zu denen, die in ihrem beruflichen Wirkungskreis als 

Juristen zu retten suchten. was die ,.gute« Justiz vor der .. bösen" Geheimen 
$taatspolizei retten konnee. 

Palandt ist in seinem Verhalten typisch für eine andere Gruppierung unter den 

deutschen Juristen seiner Zeit. Als das Dritte Reich begann. da paßte er wie so viele 

seiner Berufskollegen seine Rechtsauffassungen und Handlungen dem an, was jetzt 

"erbngt war. Als es kapituliert hatte, bielt er andere Auffassungen für richtig. Dem 

OLG-Rat Dr. Palandt wäre wohl nie in den Sinn gekommen, die Rassezugehörigkeir 

als eine wesentliche Eigenschait im Sinne des § "9 BGB anzusehen. Als Herausge­

ber der Auflagen seines Kommentars \'on '939 bis 1944 t3t er eben das . Nach 1949 
I:H er es njche mehr, selbstredend. 
Wie die große Mehrzahl seiner Berufskollegen aus großdeutscher Zeit legte auch er 

sich keine Rechenschaft ab über sein Tun unter dem Nationalsozialismus. Er ging 

48 VgJ. Hfnry Picke,. Tischgc.priche Hi<lcrs. ). Au/hg. 1976. S. -1\0 i.. [<"<ner S. '19 . 
~9 Hoben Sehorn. Der Richter Im Dritten Reich. frmk(un 191~. 
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zur neuer') Ordnung uber. für ihn w~r Gesetz. was gerade galt . Wenn das Ehegesetz 

19)8 Jurch die Gesetzgebung seit 1944 i..tberholr war - dann wurde es eben nicht 
mehr kommcmierl. Ah KommentaCOT hatte er seinem Verständnis nach ni(;hls 

anderes zu tun, als d.1S geltende Gesetz nach dem geltenden Verstandnis im lichte 

ocr gehenden (herrschenden) Meinungen zu erläutern. Wandelten sich diese. so 

wandelte sich eben auch die Kommenlierung. Denn was sehen: es den Kommentator. 

wenn der Gesetzgeber tatsächlich seine seit J ulius von Kirchm~lnn berühmten drei 

berichtigenden Wone spricht? Palandr wird so l.ur Symbolfigur für die, die 

mirgemach[ haben im faschistischen Staal und die wieder mitmachen durften nach 

[949 . Er verkörpert die. die nach 1949 aus mehr oder weniger überzeugten 

Nationalsozialisten zu mehr oder weniger überzeugten Demokraten wurden und 

doch eines blieben: gewöhnliche Jurisl~n . 

Vor dem Hintergrund der unterbliebenen Auseinandersetzung mit dem Verhalten 

deurscher Juristen unrer dem Faschismus ist heUle keiner befuge zu rufen "Nieder 

mit Paland[(( . Heute bleibt nur übrig sich einzugestehen: daß das rechrSSlaarlich 

geschaute Bürgerliche Recht heute noch immer unter dem Namen von OltO Palandt 

kommentiere werden kann. ist al/eh ein Zeugnis von der inneren Verfassung unseres 

Rechtswesens und unserer Einstellung gegenüber unserer eigenen Vergangenheit im 

Drillen Reich . 
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